
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) des Landkreises 
Berchtesgadener Land, handelnd unter „Berchtesgadener Handwerkskunst“  (nachfolgend 
„Verkäufer“), gelten für alle Verträge über den Kauf von Waren, die ein Unternehmer 
(nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer auf seiner Website 
oder in seinen Verkaufsräumlichkeiten präsentierten Waren bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Vertragsteile in den Verkaufsräumlichkeiten des Verkäufers abschließt. Hiermit wird der 
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas 
anderes vereinbart. 

1.2. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.3. Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden oder sonstige Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts, wenn diese bei Vertragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln. 

2. Preise und Zahlungsbedingungen  

2.1. Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es 
sich bei den angegebenen Preisen um Nettopreise, die zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer gelten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten 
werden gesondert vereinbart. 

2.2. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die 
Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 

3. Liefer- und Versandbedingungen bei Versendungskauf 

Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Kunden die verkaufte Ware an eine vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift, so gilt für die Lieferung der Ware Folgendes: 

3.1. Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der 
angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine 
angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

3.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Ware geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert hat. 

3.3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein 
konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der 
Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde 
unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

4. Eigentumsvorbehalt 

4.1. Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden das Eigentum an der gelieferten Ware vor.  

4.2. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb berechtigt. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt 
der Kunde in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschließlich Umsatzsteuer) im Voraus 
an den Verkäufer ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung der 
Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die 
Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die 
Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen dem 



 

Verkäufer gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

5. Mängelhaftung 

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. 
Hiervon abweichend gilt: 

5.1. Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen 
für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche, es sei denn 
der Kunde kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht durch diese Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten verursacht worden sind. 

5.2. Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab 
Gefahrübergang.  

5.3. Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen.  

5.4. Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Verjährungsfristverkürzungen gelten 
nicht  

• für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-
det worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 

• für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, 
• für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat, sowie 
• für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB. 

5.5. Der Verkäufer hat im Falle der Nacherfüllung das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 

5.6. Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, beginnt die Verjährung nicht 
erneut. 

5.7. Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die zuerst 
gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden. Das 
Rücksendepaket muss den Grund der Rücksendung, den Kundennamen und die für den Kauf 
der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthalten, die dem Verkäufer die Zuordnung der 
zurückgesandten Ware ermöglicht. Solange und soweit die Zuordnung der Rücksendung aus 
Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, ist der Verkäufer zur 
Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur Rückzahlung des Kaufpreises nicht 
verpflichtet. Die Kosten einer erneuten Versendung trägt der Kunde. 

5.8. Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann der 
Verkäufer vom Kunden eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend 
machen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

5.9. Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- 
und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten 
Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt. 

6. Haftung 

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, 
auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: 

6.1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,  
• bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit,  
• aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,  
• aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz. 

6.2. Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer 



 

unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem 
Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

6.3. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen. 

6.4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für 
seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

7. Freistellung bei Verletzung von Drittrechten 

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Überlassung auch die 
Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde 
sicherzustellen, dass die dem Verkäufer von ihm zum Zwecke der Verarbeitung überlassenen 
Inhalte nicht die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte oder Markenrechte) verletzen. Der Kunde 
stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer 
Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den 
Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die 
angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und 
Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden 
nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer 
Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 
Verteidigung erforderlich sind. 

8. Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. 


